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BETREFF  Vorläufige Steuerfestsetzung (§ 165 Absatz 1 AO) im Hinblick auf anhängige 

Musterverfahren; 
  Berücksichtigung von Beiträgen zu Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit im Rahmen 

eines negativen Progressionsvorbehalts 
   BEZUG  BMF-Schreiben vom 16. Mai 2011 (BStBl I S. 464) und  

vom 29. August 2013 (BStBl I S. 978); 
TOP 24 der Sitzung AO IV/2013 vom 4. bis 6. Dezember 2013 

   GZ  IV A 3 - S 0338/07/10010 
DOK  2013/1144532 

  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird die Anlage zum BMF-Schreiben vom 16. Mai 2011 (BStBl I S. 464), die zuletzt 
durch BMF-Schreiben vom 29. August 2013 (BStBl I S. 978) neu gefasst worden ist, mit 
sofortiger Wirkung wie folgt gefasst: 
 
„Festsetzungen der Einkommensteuer sind hinsichtlich folgender Punkte gemäß § 165 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 AO im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit und verfassungs-
konforme Auslegung der Norm vorläufig vorzunehmen: 
 
1. Nichtabziehbarkeit der Gewerbesteuer und der darauf entfallenden Nebenleistungen als 

Betriebsausgaben (§ 4 Absatz 5b EStG) 
2.a) Beschränkte Abziehbarkeit von Kinderbetreuungskosten (§ 4f, § 9 Absatz 5 Satz 1, § 10 

Absatz 1 Nummern 5 und 8 EStG) 
- für die Veranlagungszeiträume 2006 bis 2008 - 
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- für die Veranlagungszeiträume 2009 bis 2011 - 
3.a) Beschränkte Abziehbarkeit von Vorsorgeaufwendungen (§ 10 Absatz 3, 4, 4a EStG) 

- für die Veranlagungszeiträume 2005 bis 2009 - 
3.b) Beschränkte Abziehbarkeit von sonstigen Vorsorgeaufwendungen im Sinne des § 10 

Absatz 1 Nummer 3a EStG  
- für Veranlagungszeiträume ab 2010 - 

4. Nichtabziehbarkeit von Beiträgen zu Rentenversicherungen als vorweggenommene 
Werbungskosten bei den Einkünften im Sinne des § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a 
EStG für Veranlagungszeiträume ab 2005 

5. Besteuerung der Einkünfte aus Leibrenten im Sinne des § 22 Nummer 1 Satz 3 
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG für Veranlagungszeiträume ab 2005 

6. Höhe der kindbezogenen Freibeträge nach § 32 Absatz 6 Sätze 1 und 2 EStG 
7. Höhe des Grundfreibetrags (§ 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EStG) 
8. Berücksichtigung von Beiträgen zu Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit im 

Rahmen eines negativen Progressionsvorbehalts (§ 32b EStG) 
9. Abzug einer zumutbaren Belastung (§ 33 Absatz 3 EStG) bei der Berücksichtigung von 

Aufwendungen für Krankheit oder Pflege als außergewöhnliche Belastung. 
 
Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 1 ist im Rahmen der verfahrensrechtlichen 
Möglichkeiten folgenden Bescheiden beizufügen: Sämtlichen Einkommensteuerbescheiden 
für Veranlagungszeiträume ab 2008, die Einkünfte aus Gewerbebetrieb erfassen, sämtlichen 
Körperschaftsteuerbescheiden für Veranlagungszeiträume ab 2008 sowie sämtlichen Be-
scheiden über die gesonderte (und ggf. einheitliche) Feststellung von Einkünften, soweit diese 
Bescheide Feststellungszeiträume ab 2008 betreffen und für die Gesellschaft oder Gemein-
schaft ein Gewerbesteuermessbetrag festgesetzt wurde. 
 
Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 2 ist auch Bescheiden über die gesonderte (und 
ggf. einheitliche) Feststellung von Einkünften im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 
bis 3 EStG beizufügen. Im Vorläufigkeitsvermerk ist nur § 4f EStG (Feststellungszeiträume 
2006 bis 2008) bzw. § 9c Absatz 1 und 3 Satz 1 EStG (Feststellungszeiträume 2009 bis 2011) 
zu zitieren. 
 
Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 3 Buchstabe b ist in Fällen unbeschränkter 
Steuerpflicht im Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten sämtlichen Einkommen-
steuerfestsetzungen für Veranlagungszeiträume ab 2010 beizufügen. 
 
Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 4 ist im Rahmen der verfahrensrechtlichen Mög-
lichkeiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen für Veranlagungszeiträume ab 2005 
beizufügen. In die Bescheide ist zusätzlich folgender Erläuterungstext aufzunehmen: „Der 
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rungen als vorweggenommene Werbungskosten stützt sich auch auf § 165 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 4 AO und umfasst deshalb auch die Frage einer eventuellen einfachgesetzlich be-
gründeten steuerlichen Berücksichtigung.“ 
 
Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 5 erfasst sämtliche Leibrentenarten im Sinne des 
§ 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG. 
 
Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 6 ist im Rahmen der verfahrensrechtlichen Mög-
lichkeiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen für Veranlagungszeiträume ab 2001 mit 
einer Prüfung der Steuerfreistellung nach § 31 EStG beizufügen. 
 
Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 7 ist im Rahmen der verfahrensrechtlichen Mög-
lichkeiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen für Veranlagungszeiträume ab 2001 
beizufügen. 
 
Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 8 ist im Rahmen der verfahrensrechtlichen 
Möglichkeiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen beizufügen, die Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit erfassen.  
 
Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 9 ist in Fällen unbeschränkter Steuerpflicht im 
Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen 
beizufügen. 
 
Ferner sind im Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten sämtliche Festsetzungen des 
Solidaritätszuschlags für die Veranlagungszeiträume ab 2005 hinsichtlich der Verfassungs-
mäßigkeit des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 vorläufig gemäß § 165 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 3 AO vorzunehmen. 
 
Zur vorläufigen Festsetzung der Einkommensteuer hinsichtlich der Berechnung des 
Höchstbetrags für die Anrechnung ausländischer Steuer auf die deutsche Einkommen-
steuer nach § 34c Absatz 1 Satz 2 EStG in Fällen eines Anrechnungsüberhangs wird auf 
das BMF-Schreiben vom 30. September 2013 (BStBl I S. 1612) verwiesen.“ 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  
 
Im Auftrag 


